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KURZE BEGRÜNDUNG

Im digitalen Zeitalter ist die Cybersicherheit von wesentlicher Bedeutung für die 

wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit und die Sicherheit der Europäischen Union sowie für 

die Integrität und die Prozesse, auf denen unsere demokratischen Gesellschaften fußen. In der 

gesamten EU muss unbedingt dafür gesorgt werden, dass Cyberangriffe zuverlässig 

abgewehrt werden können, damit Verbraucher Vertrauen in den digitalen Binnenmarkt 

gewinnen und Europas Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit weiter gestärkt werden. Mehr 

als 600 Zentren bieten in der EU fachkundigen Rat zur Cybersicherheit. Dennoch kauft die 

Union nach wie vor mehr Produkte und Lösungen für die Cybersicherheit in Drittstaaten ein, 

als sie ausführt. Die EU muss bei der Bekämpfung von Cyberangriffen schlüssiger und 

wirksamer vorgehen, Cyberkompetenzen und ihre Fähigkeiten stärken, damit sie die Bürger, 

Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen in Europa besser schützen kann.

Im September 2017 legte die Kommission einen Rechtsakt zur Cybersicherheit vor. Daran 

schloss sich der Vorschlag vom 12. September 2018 für eine Verordnung zur Einrichtung des 

Europäischen Kompetenzzentrums für Cybersicherheit in Industrie, Technologie und 

Forschung und des Netzes nationaler Koordinierungszentren an. 

Der Vorschlag der Kommission ist allgemein zu begrüßen. Besonderes Augenmerk wird auf 

die Ziele gelegt, die mit dem Kompetenzzentrum verfolgt werden, d. h. einen Betrag zur 

Wahrung und Weiterentwicklung der technischen und industriellen 

Cybersicherheitskapazitäten und zur Stärkung der Cybersicherheitsbranche der Union und zur 

Steigerung ihrer Wettbewerbsfähigkeit zu leisten. Diese Ziele werden auch vom Verfasser der 

Stellungnahme unterstützt. Das Kompetenzzentrum wird die Arbeit des Europäischen 

Cybersicherheitskompetenznetzes und der Kompetenzgemeinschaft für Cybersicherheit 

erleichtern und die Koordinierung beider unterstützen. Es ist davon auszugehen, dass das 

Kompetenzzentrum und das Netz eingesetzt werden, um das Vertrauen der europäischen 

Bürger und den digitalen Binnenmarkt zu stärken.

Allerdings sollten einige Punkte des Vorschlags unbedingt präzisiert und verbessert werden.

 Der Verfasser der Stellungnahme ist erstens fest davon überzeugt, dass die 
Akkreditierungs- und Bewertungsverfahren, durch deren Anwendung 
Einrichtungen in die Kompetenzgemeinschaft aufgenommen werden, auf EU-Ebene 
harmonisiert werden sollten. Damit soll eine Fragmentierung bei den verschiedenen 
Einrichtungen, die von unterschiedlichen Mitgliedstaaten akkreditiert werden, 
vermieden werden. 

 Zweitens muss die Bedeutung von KMU herausgestellt werden. Es gilt, ihre 

Chancengleichheit zu verbessern und sie bei dem Eintritt in den Wettbewerb auf dem 

Binnenmarkt zu unterstützen und sie wettbewerbsfähiger zu machen. In diesem Sinne 

ist für eine ausgewogene Vertretung der Interessenträger in der Gemeinschaft und im 

wissenschaftlich-technischen Beirat zu sorgen. Der Beteiligung der KMU ist dabei 

besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Darüber hinaus ist der Verfasser der 
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Stellungnahme der Ansicht, dass die nationalen Koordinierungszentren eng 

zusammenarbeiten sollten, damit Anreize für grenzübergreifende Projekte im Bereich 

der Cybersicherheit, die sich insbesondere an KMU richten, geschaffen werden.   

 Drittens ist der Verfasser der Stellungnahme der festen Überzeugung, dass es zu den 
Aufgaben des Zentrums und des Netzes gehören sollte, sich für eine stärkere Nutzung
von in der Union entwickelten Produkten und Lösungen für die Cybersicherheit sowie 
auch für eine höhere Wettbewerbsfähigkeit der Cybersicherheitsbranche der Union 
einzusetzen. Zu diesem Zweck wird präzisiert, welche Einrichtungen als Mitglieder 
der Kompetenzgemeinschaft für Cybersicherheit akkreditiert werden können. 
Darüber hinaus sollte die europäische Normung der Cybersicherheitstechnik 
vorangetrieben werden. 

 Viertens ist nach Ansicht des Verfassers der Stellungnahme eine Änderung mit Blick 
auf die Finanzbeiträge der Mitgliedstaaten notwendig: Die Europäische 
Kommission sollte nicht befugt sein, den Finanzbeitrag der Union zum 
Kompetenzzentrum zu beenden, anteilig zu verringern oder auszusetzen. Die 
Kommission schlägt diese Befugnis für den Fall vor, dass ein beitragender 
Mitgliedstaat nicht, nur einen Teil oder erst verspätet zahlt. Eine entsprechende 
Befugnis würde sich jedoch nachteilig auf die gesamte Struktur, die mit dieser 
Verordnung eingeführt werden soll, auswirken und die Mitgliedstaaten von einer 
Beteiligung abhalten. 

 Abschließend weist der Verfasser der Stellungnahme darauf hin, wie wichtig der 
Aufbau solider Cyberkompetenzen ist, was auch Schulungs- und 
Sensibilisierungskampagnen umfasst.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz ersucht den federführenden 
Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie, folgende Änderungsanträge zu 
berücksichtigen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Da das tägliche Leben und die 
Wirtschaft in zunehmendem Maße von 
digitalen Technologien bestimmt werden, 
sind die Bürger den damit verbundenen 

(1) Da über 80 % der Bevölkerung der 
Europäischen Union über einen 
Internetanschluss verfügen und das 
tägliche Leben und die Wirtschaft in 
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Gefahren immer stärker ausgesetzt. Die 
künftige Sicherheit hängt unter anderem 
davon ab, dass die Union die technischen 
und industriellen Fähigkeiten zum Schutz 
vor Cyberbedrohungen verbessert, da 
sowohl die zivile Infrastruktur als auch die 
militärischen Kapazitäten auf sichere 
digitale Systeme angewiesen sind.

zunehmendem Maße von digitalen 
Technologien bestimmt werden, sind die 
Bürger den damit verbundenen Gefahren 
immer stärker ausgesetzt. Die künftige 
Sicherheit hängt unter anderem davon ab, 
dass die Union die technischen und 
industriellen Fähigkeiten zum Schutz vor 
Cyberbedrohungen verbessert, da sowohl 
die zivile Infrastruktur als auch die 
militärischen Kapazitäten auf sichere 
digitale Systeme angewiesen sind.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Auf dem Digitalgipfel im 
September 2017 in Tallinn forderten die 
Staats- und Regierungschefs die Union auf, 
„Europa bis zum Jahr 2025 weltweit zum 
Vorreiter in Sachen Cybersicherheit 
machen, um das Vertrauen, die Zuversicht 
und den Schutz unserer Bürger, 
Verbraucher und Unternehmen online zu 
sichern und ein freies und durch Gesetze 
gesichertes Internet zu ermöglichen“.

(4) Auf dem Digitalgipfel im 
September 2017 in Tallinn forderten die 
Staats- und Regierungschefs die Union auf, 
„Europa bis zum Jahr 2025 weltweit zum 
Vorreiter in Sachen Cybersicherheit 
machen, um das Vertrauen, die Zuversicht 
und den Schutz unserer Bürger, 
Verbraucher und Unternehmen online zu 
sichern und ein freies, sicheres und durch 
Gesetze gesichertes Internet zu 
ermöglichen“.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4a) Das Kompetenzzentrum sollte, 
auch bei seinen Maßnahmen, der 
Durchführung der Verordnung (EU) 
2019/XXX1a [Neufassung der 
Verordnung (EG) Nr. 428/2009 nach dem 
Vorschlag COM(2016)0616] Rechnung 
tragen.

_________________
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1a Verordnung (EU) 2019/... des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom ... über eine Unionsregelung für die 
Kontrolle der Ausfuhr, der Verbringung, 
der Vermittlung, der technischen 
Unterstützung und der Durchfuhr 
betreffend Güter mit doppeltem 
Verwendungszweck (ABl. L ... vom ..., S. 
...).

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Das Kompetenzzentrum sollte das 
wichtigste Instrument der Union sein, um 
Investitionen in Forschung, Technologie 
und industrielle Entwicklung im Bereich 
der Cybersicherheit zu bündeln sowie 
einschlägige Projekte und Initiativen 
zusammen mit dem 
Cybersicherheitskompetenznetz 
durchzuführen. Es sollte finanzielle 
Unterstützung aus den Programmen 
„Horizont Europa“ und „Digitales Europa“ 
für den Bereich der Cybersicherheit
bereitstellen und gegebenenfalls auch für 
den Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung und andere Programme offen 
stehen. Dieser Ansatz sollte dazu 
beitragen, Synergien zu schaffen und die 
finanzielle Unterstützung im 
Zusammenhang mit Forschung,
Innovation, Technologie und industrieller 
Entwicklung im Bereich der 
Cybersicherheit zu koordinieren und 
Doppelarbeit zu vermeiden.

(8) Das Kompetenzzentrum sollte das 
wichtigste Instrument der Union sein, um 
Investitionen in Forschung, Technologie 
und industrielle Entwicklung im Bereich 
der Cybersicherheit zu bündeln sowie 
einschlägige Projekte und Initiativen 
zusammen mit dem 
Cybersicherheitskompetenznetz 
durchzuführen. Es sollte für den Bereich 
der Cybersicherheit finanzielle 
Unterstützung aus den Programmen 
„Horizont Europa“ und „Digitales Europa“ 
sowie aus dem Europäischen 
Verteidigungsfonds für 
verteidigungsbezogene Maßnahmen und 
entsprechende Verwaltungskosten
bereitstellen und gegebenenfalls auch für 
den Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung und andere Programme 
offenstehen. Dieser Ansatz sollte dazu 
beitragen, Synergien zu schaffen und die 
finanzielle Unterstützung im 
Zusammenhang mit Unionsinitiativen im 
Bereich der Forschung und Entwicklung 
sowie Innovation, Technologie und 
industrieller Entwicklung im Bereich der 
Cybersicherheit zu koordinieren und 
Doppelarbeit zu vermeiden.
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Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8a) Angesichts des Umfangs der mit 
der Cybersicherheit verbundenen 
Herausforderung und der in anderen 
Teilen der Welt getätigten Investitionen in 
Cybersicherheitskapazitäten und 
entsprechende Fähigkeiten sollten die 
Union und ihre Mitgliedstaaten ihre 
finanzielle Unterstützung in diesem 
Bereich für Forschung, Entwicklung und 
Einführung aufstocken. Um 
Skaleneffekte zu erzielen und in der 
gesamten Union ein vergleichbares 
Schutzniveau zu erreichen, sollten die 
Mitgliedstaaten ihre Anstrengungen auf 
einen europäischen Rahmen lenken und 
über das Kompetenzzentrum dort 
investieren, wo dies erforderlich ist.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8b) Der Grundsatz der eingebauten 
Sicherheit sollte sowohl in formalen als 
auch nicht formalen Normungsverfahren 
Niederschlag finden, wobei bei einer nicht 
formalen Normung üblicherweise 
Referenzimplementierungen erstellt 
werden, die im Rahmen freier und offener 
Lizenzen veröffentlicht werden. Die 
sicherheitsbedachte Konzipierung von 
insbesondere Referenzimplementierungen 
ist von entscheidender Bedeutung, wenn 
es um die allgemeine Zuverlässigkeit und 
Abwehrfähigkeit einer gemeinhin 
genutzten Netz- und 
Informationssysteminfrastruktur wie dem 
Internet geht.
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Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Angesichts der Tatsache, dass die 
Ziele dieser Initiative am besten erreicht 
werden können, wenn sich alle 
Mitgliedstaaten oder so viele 
Mitgliedstaaten wie möglich beteiligen, 
und um den Mitgliedstaaten einen Anreiz 
für die Beteiligung zu geben, sollten nur 
Mitgliedstaaten, die sich finanziell an den 
Verwaltungs- und Betriebskosten des 
Kompetenzzentrums beteiligen, 
stimmberechtigt sein.

(9) Angesichts der Tatsache, dass die 
Ziele dieser Initiative am besten erreicht 
werden können, wenn sich alle 
Mitgliedstaaten oder so viele 
Mitgliedstaaten wie möglich beteiligen, 
und um den Mitgliedstaaten einen Anreiz 
für die Beteiligung zu geben, sollten nur 
Mitgliedstaaten, die einen Finanzbeitrag 
zu den Verwaltungs- und Betriebskosten 
des Kompetenzzentrums leisten, 
stimmberechtigt sein.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Die nationalen 
Koordinierungszentren sollten von den 
Mitgliedstaaten ausgewählt werden. 
Zusätzlich zu den erforderlichen 
Verwaltungskapazitäten sollten die Zentren 
entweder über technisches Fachwissen im 
Bereich der Cybersicherheit verfügen oder 
direkten Zugang dazu haben, insbesondere 
auf Gebieten wie Kryptografie, IKT-
Sicherheitsdienste, Intrusionserkennung, 
Systemsicherheit, Netzsicherheit, 
Software- und Anwendungssicherheit oder 
menschliche und gesellschaftliche Aspekte 
der Sicherheit und der Privatsphäre. Sie 
sollten auch in der Lage sein, sich wirksam 
mit den Fachkreisen der Industrie, des 
öffentlichen Sektors – einschließlich der 
gemäß der Richtlinie (EU) 2016/1148 des 
Europäischen Parlaments und des Rates23

benannten Behörden – und der Forschung 

(12) Die nationalen 
Koordinierungszentren sollten von den 
Mitgliedstaaten ausgewählt werden. 
Zusätzlich zu den erforderlichen 
Verwaltungskapazitäten sollten die Zentren 
entweder über technisches Fachwissen im 
Bereich der Cybersicherheit verfügen oder 
direkten Zugang dazu haben, insbesondere 
auf Gebieten wie Kryptografie, IKT-
Sicherheitsdienste, Intrusionserkennung, 
Systemsicherheit, Netzsicherheit, 
Software- und Anwendungssicherheit oder 
menschliche, ethische und 
gesellschaftliche Aspekte der Sicherheit 
und der Privatsphäre. Sie sollten auch in 
der Lage sein, sich wirksam mit den 
Fachkreisen der Industrie, des öffentlichen 
Sektors – einschließlich der gemäß der 
Richtlinie (EU) 2016/1148 des 
Europäischen Parlaments und des Rates23
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auszutauschen und zu koordinieren. benannten Behörden – und der Forschung 
auszutauschen und zu koordinieren. 
Darüber hinaus sollte das Bewusstsein 
der breiten Öffentlichkeit für 
Cybersicherheit mithilfe geeigneter 
Kommunikationsmittel geschärft werden.

_________________ _________________

23 Richtlinie (EU) 2016/1148 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 6. Juli 2016 über Maßnahmen zur 
Gewährleistung eines hohen 
Sicherheitsniveaus von Netz- und 
Informationssystemen in der Union (ABl. 
L 194 vom 19.7.2016, S. 1).

23 Richtlinie (EU) 2016/1148 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 6. Juli 2016 über Maßnahmen zur 
Gewährleistung eines hohen 
Sicherheitsniveaus von Netz- und 
Informationssystemen in der Union (ABl. 
L 194 vom 19.7.2016, S. 1).

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Das Kompetenzzentrum sollte 
mehrere Schlüsselfunktionen haben. 
Erstens sollte das Kompetenzzentrum die 
Arbeit des Europäischen 
Cybersicherheitskompetenznetzes 
erleichtern und dessen Koordinierung 
unterstützen sowie die 
Kompetenzgemeinschaft für 
Cybersicherheit fördern. Das Zentrum 
sollte die Technologieagenda im Bereich 
der Cybersicherheit vorantreiben und den 
Zugang zu dem vom Netz und der 
Kompetenzgemeinschaft für 
Cybersicherheit zusammengeführten 
Fachwissen erleichtern. Zweitens sollten 
die einschlägigen Teile der Programme 
„Digitales Europa“ und „Horizont Europa“ 
durch Vergabe von Finanzhilfen, in der 
Regel nach einer wettbewerbsorientierten 
Aufforderung zur Einreichung von 
Vorschlägen, umgesetzt werden. Drittens 
sollte das Kompetenzzentrum gemeinsame 
Investitionen der Union, der 
Mitgliedstaaten und/oder der Industrie 
erleichtern.

(15) Das Kompetenzzentrum sollte 
mehrere Schlüsselfunktionen haben. 
Erstens sollte das Kompetenzzentrum die 
Arbeit des Europäischen 
Cybersicherheitskompetenznetzes 
erleichtern und dessen Koordinierung 
unterstützen sowie die 
Kompetenzgemeinschaft für 
Cybersicherheit fördern. Das Zentrum 
sollte die Technologieagenda im Bereich 
der Cybersicherheit vorantreiben und den 
Zugang zu dem vom Netz und der 
Kompetenzgemeinschaft für 
Cybersicherheit zusammengeführten 
Fachwissen erleichtern. Zweitens sollten 
die einschlägigen Teile der Programme 
„Digitales Europa“ und „Horizont Europa“ 
sowie des Europäischen 
Verteidigungsfonds durch Vergabe von 
Finanzhilfen, in der Regel nach einer 
wettbewerbsorientierten Aufforderung zur 
Einreichung von Vorschlägen, umgesetzt 
werden. Drittens sollte das 
Kompetenzzentrum gemeinsame 
Investitionen der Union, der 
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Mitgliedstaaten und/oder der Industrie 
erleichtern.

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Das Kompetenzzentrum sollte die 
Zusammenarbeit und Koordinierung der 
Tätigkeiten der Kompetenzgemeinschaft 
für Cybersicherheit anregen und 
unterstützen, wodurch eine große, offene 
und vielfältige Gruppe von Akteuren 
entstünde, die sich Cybersicherheitstechnik 
befassen. Diese Gemeinschaft sollte 
insbesondere Forschungseinrichtungen, 
anbietende und nachfragende Branchen 
sowie den öffentlichen Sektor umfassen. 
Die Kompetenzgemeinschaft für 
Cybersicherheit sollte einen Beitrag zu den 
Tätigkeiten und dem Arbeitsplan des 
Kompetenzzentrums leisten und auch von 
den Tätigkeiten des Kompetenzzentrums 
und des Netzes zum Aufbau der 
Gemeinschaft profitieren; darüber hinaus 
sollte sie aber im Hinblick auf 
Aufforderungen zur Einreichung von 
Vorschlägen oder Ausschreibungen nicht 
bevorzugt werden.

(16) Das Kompetenzzentrum sollte die 
Zusammenarbeit und Koordinierung der 
Tätigkeiten der Kompetenzgemeinschaft 
für Cybersicherheit anregen und 
unterstützen, wodurch eine große, offene 
und vielfältige Gruppe von Akteuren 
entstünde, die sich Cybersicherheitstechnik 
befassen. Diese Gemeinschaft sollte 
insbesondere Forschungseinrichtungen, 
darunter Einrichtungen, die sich mit 
Ethikfragen im Bereich der 
Cybersicherheit befassen, anbietende und 
nachfragende Branchen sowie den 
öffentlichen Sektor umfassen. Die 
Kompetenzgemeinschaft für 
Cybersicherheit sollte einen Beitrag zu den 
Tätigkeiten und dem Arbeitsplan des 
Kompetenzzentrums leisten und auch von 
den Tätigkeiten des Kompetenzzentrums 
und des Netzes zum Aufbau der 
Gemeinschaft profitieren; darüber hinaus 
sollte sie aber im Hinblick auf 
Aufforderungen zur Einreichung von 
Vorschlägen oder Ausschreibungen nicht 
bevorzugt werden.

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Um den Erfordernissen sowohl der 
anbietenden als auch der nachfragenden 
Branchen gerecht zu werden, sollte sich der 
Auftrag des Kompetenzzentrums zur 

(17) Um den Erfordernissen sowohl der 
anbietenden als auch der nachfragenden 
Branchen gerecht zu werden, sollte sich der 
Auftrag des Kompetenzzentrums zur 
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Bereitstellung von Fachwissen und 
technischer Unterstützung im Bereich der 
Cybersicherheit für die Industrie auf IKT-
Produkte und Dienste sowie auf alle 
anderen industriellen und technischen 
Produkte und Lösungen beziehen, in denen 
Cybersicherheit einzubinden ist.

Bereitstellung von Fachwissen und 
technischer Unterstützung im Bereich der 
Cybersicherheit für die Industrie auf IKT-
Produkte, Verfahren und Dienste sowie 
auf alle anderen industriellen und 
technischen Produkte und Lösungen 
beziehen, in denen Cybersicherheit 
einzubinden ist.

Begründung

Da die verschiedenen Wirtschaftszweige miteinander verknüpft sind, sollten alle Akteure in 
der Wertschöpfungskette sicherstellen, dass ihre Produkte, Verfahren und Dienste auf 
dynamische Art und Weise in der Entwicklung so früh wie möglich die Kriterien der 
Cybersicherheit erfüllen.

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 17 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17a) Das Kompetenzzentrum für 
Cybersicherheit sollte dazu beitragen, 
dass moderne Cybersicherheitsprodukte 
und -lösungen, insbesondere diejenigen, 
die sich internationaler Anerkennung 
erfreuen, flächendeckend eingeführt 
werden.

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Das Kompetenzzentrum und das 
Netz sollten sich um Synergien zwischen 
dem zivilen und dem Verteidigungssektor 
im Bereich der Cybersicherheit bemühen; 
die im Rahmen des Programms „Horizont 
Europa“ finanzierten Projekte werden
jedoch im Einklang mit der Verordnung 
XXX [Verordnung über „Horizont 

(18) Die im Rahmen des Programms 
„Horizont Europa“ finanzierten Projekte 
werden im Einklang mit der Verordnung 
XXX [Verordnung über „Horizont 
Europa“] durchgeführt, in der festgelegt ist, 
dass bei Forschungs- und 
Innovationstätigkeiten im Rahmen von 
„Horizont Europa“ der Schwerpunkt auf 
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Europa“] durchgeführt, in der festgelegt ist, 
dass bei Forschungs- und 
Innovationstätigkeiten im Rahmen von 
„Horizont Europa“ der Schwerpunkt auf 
zivilen Anwendungen liegen soll.

zivilen Anwendungen liegen soll.

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 20 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20a) Da es mit der ENISA bereits eine 
spezielle Cybersicherheitsagentur der 
Union gibt, sollte der Verwaltungsrat des 
Kompetenzzentrums sicherstellen, dass 
die ENISA mit Blick auf die Erzeugung 
von Synergien zu allen einschlägigen 
Tätigkeiten des Zentrums konsultiert 
wird.

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Angesichts ihres jeweiligen 
Fachwissens im Bereich der 
Cybersicherheit sollten sich die 
Gemeinsame Forschungsstelle der 
Kommission (JRC) sowie die Agentur der 
Europäischen Union für Netz- und 
Informationssicherheit (ENISA) aktiv an 
der Kompetenzgemeinschaft für 
Cybersicherheit und dem wissenschaftlich-
technischen Beirat beteiligen.

(21) Angesichts ihres jeweiligen 
Fachwissens im Bereich der 
Cybersicherheit sollten sich die 
Gemeinsame Forschungsstelle der 
Kommission (JRC) sowie die Agentur der 
Europäischen Union für Netz- und 
Informationssicherheit (ENISA) aktiv an 
der Kompetenzgemeinschaft für 
Cybersicherheit und dem wissenschaftlich-
technischen Beirat beteiligen, damit für 
Synergien gesorgt wird.

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21a) Angesichts ihrer jeweiligen 
Sachkenntnis in Fragen der 
Cybersicherheit sollten Synergien 
zwischen der Europäischen Agentur für 
Netz- und Informationssicherheit 
(ENISA) und dem Kompetenzzentrum 
angestrebt werden, wobei zu 
berücksichtigen ist, dass die ENISA 
weiterhin ihre strategischen Ziele 
insbesondere im Bereich der 
Zertifizierung der Cybersicherheit im 
Sinne des „Rechtsakts zur 
Cybersicherheit“1a erfüllen und das 
Kompetenzzentrum als operative Stelle in 
Sachen Cybersicherheit dienen sollte.

__________________

1a Vorschlag für eine Verordnung des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
über die „EU-Cybersicherheitsagentur“ 
(ENISA) und zur Aufhebung der 
Verordnung (EU) Nr. 526/2013 sowie 
über die Zertifizierung der 
Cybersicherheit von Informations- und 
Kommunikationstechnik („Rechtsakt zur 
Cybersicherheit“) (2017/0225(COD)).

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 25

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25) Damit das Kompetenzzentrum 
seine Aufgaben ordnungsgemäß und 
effizient wahrnehmen kann, sollten die 
Kommission und die Mitgliedstaaten 
sicherstellen, dass die Personen, die als 
Mitglieder des Verwaltungsrats ernannt 
werden, über angemessenes Fachwissen 
und Erfahrung in Funktionsbereichen 
verfügen. Die Kommission und die 
Mitgliedstaaten sollten sich auch darum 
bemühen, die Fluktuation bei ihren 

(25) Damit das Kompetenzzentrum 
seine Aufgaben ordnungsgemäß und 
effizient wahrnehmen kann, sollten die 
Kommission und die Mitgliedstaaten 
sicherstellen, dass die Personen, die als 
Mitglieder des Verwaltungsrats ernannt 
werden, über angemessenes Fachwissen 
und Erfahrung in den Funktionsbereichen 
verfügen. Die Kommission und die 
Mitgliedstaaten sollten sich auch darum 
bemühen, die Fluktuation bei ihren 
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jeweiligen Vertretern im Verwaltungsrat zu 
verringern, um die Kontinuität seiner 
Arbeit sicherzustellen.

jeweiligen Vertretern im Verwaltungsrat 
gering zu halten, um die Kontinuität seiner 
Arbeit sicherzustellen. Darüber hinaus 
sollte die ENISA eine ständige beratende 
Funktion ohne Stimmrecht im 
Verwaltungsrat wahrnehmen und zu allen 
einschlägigen Tätigkeiten des Zentrums 
konsultiert werden.

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27) Das Kompetenzzentrum sollte über 
einen wissenschaftlich-technischen Beirat 
als Beratungsgremium verfügen, um einen 
regelmäßigen Dialog mit dem Privatsektor, 
Verbraucherorganisationen und sonstigen 
Interessenträgern sicherzustellen. Der 
wissenschaftlich-technische Beirat sollte 
sich auf für die Interessenträger relevante 
Fragen konzentrieren und sie dem 
Verwaltungsrat des Kompetenzzentrums 
zur Kenntnis bringen. Die 
Zusammensetzung des wissenschaftlich-
technischen Beirats und die ihm 
übertragenen Aufgaben, z. B. seine 
Befragung im Zusammenhang mit dem 
Arbeitsplan, sollten eine ausreichende 
Vertretung der Interessenträger in der 
Arbeit des Kompetenzzentrums 
gewährleisten.

(27) Das Kompetenzzentrum sollte über 
einen wissenschaftlich-technischen Beirat 
als Beratungsgremium verfügen, um einen 
regelmäßigen Dialog mit dem Privatsektor, 
Verbraucherorganisationen und sonstigen 
Interessenträgern sicherzustellen. Überdies 
sollte es dem Exekutivdirektor und dem 
Verwaltungsrat unabhängige Beratung zu 
Auftragsvergabe und Einführung bieten.
Der wissenschaftlich-technische Beirat 
sollte sich auf für die Interessenträger 
relevante Fragen konzentrieren und sie 
dem Verwaltungsrat des 
Kompetenzzentrums zur Kenntnis bringen. 
Die Zusammensetzung des 
wissenschaftlich-technischen Beirats und 
die ihm übertragenen Aufgaben, z. B. seine 
Befragung im Zusammenhang mit dem 
Arbeitsplan, sollten eine ausreichende 
Vertretung der Interessenträger in der 
Arbeit des Kompetenzzentrums 
gewährleisten. Für die einzelnen 
Kategorien der Interessenträger aus der 
Wirtschaft sollte jeweils eine 
Mindestanzahl von Sitzen vorgesehen 
werden, wobei insbesondere auf die 
Vertretung von KMU zu achten ist.

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Verordnung
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Erwägung 29

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29) Das Kompetenzzentrum sollte 
Vorschriften zur Vermeidung und 
Handhabung von Interessenkonflikten 
haben. Das Kompetenzzentrum sollte die 
einschlägigen Bestimmungen der Union in 
Bezug auf den Zugang der Öffentlichkeit 
zu Dokumenten gemäß der Verordnung 
(EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen 
Parlaments und des Rates24 anwenden. Die
Verarbeitung personenbezogener Daten 
durch das Kompetenzzentrum unterliegt 
der Verordnung (EU) XXX/2018 des 
Europäischen Parlaments und des Rates. 
Das Kompetenzzentrum sollte die für die 
Unionsorgane geltenden Bestimmungen 
über den Umgang mit Informationen, 
insbesondere mit sensiblen Informationen 
und Verschlusssachen der EU, sowie die 
entsprechenden einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften befolgen.

(29) Das Kompetenzzentrum sollte 
Vorschriften zur Vermeidung, Ermittlung
und Beseitigung von Interessenkonflikten 
haben, die bei seinen Mitgliedern, seinen 
Gremien und seinem Personal, dem 
Verwaltungsrat, dem wissenschaftlich-
technischen Beirat und der Gemeinschaft 
auftreten könnten. Die Mitgliedstaaten 
sollten dafür Sorge tragen, dass 
Interessenkonflikte mit Blick auf die 
nationalen Koordinierungszentren 
vermieden bzw. ermittelt und beseitigt 
werden. Das Kompetenzzentrum sollte die 
einschlägigen Bestimmungen der Union in 
Bezug auf den Zugang der Öffentlichkeit 
zu Dokumenten gemäß der Verordnung 
(EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen 
Parlaments und des Rates24 anwenden. Die 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
durch das Kompetenzzentrum unterliegt 
der Verordnung (EU) XXX/2018 des 
Europäischen Parlaments und des Rates. 
Das Kompetenzzentrum sollte die für die 
Unionsorgane geltenden Bestimmungen 
über den Umgang mit Informationen, 
insbesondere mit sensiblen Informationen 
und Verschlusssachen der EU, sowie die 
entsprechenden einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften befolgen.

_________________ _________________

24 Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. Mai 2001 über den Zugang der 
Öffentlichkeit zu Dokumenten des 
Europäischen Parlaments, des Rates und 
der Kommission (ABl. L 145 vom 
31.5.2001, S. 43).

24 Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. Mai 2001 über den Zugang der 
Öffentlichkeit zu Dokumenten des 
Europäischen Parlaments, des Rates und 
der Kommission (ABl. L 145 vom 
31.5.2001, S. 43).

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 31
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31) Das Kompetenzzentrum sollte seine 
Geschäftstätigkeit in offener und 
transparenter Weise ausüben; daher sollte 
es alle relevanten Informationen 
fristgerecht übermitteln und seine 
Tätigkeiten bekannt machen, unter 
anderem auch durch an die Öffentlichkeit 
gerichtete Informations- und 
Verbreitungsmaßnahmen. Die 
Geschäftsordnungen der Organe des 
Kompetenzzentrums sollten öffentlich 
zugänglich gemacht werden.

(31) Das Kompetenzzentrum sollte seine 
Geschäftstätigkeit in offener und 
transparenter Weise ausüben; daher sollte 
es umfassend alle relevanten 
Informationen fristgerecht übermitteln und 
seine Tätigkeiten bekannt machen, unter 
anderem auch durch an die Öffentlichkeit 
gerichtete Informations- und 
Verbreitungsmaßnahmen. Es sollte der 
Öffentlichkeit und den interessierten 
Kreisen eine Liste der Mitglieder der 
Kompetenzgemeinschaft für 
Cybersicherheit zur Verfügung stellen 
und die von ihnen gemäß Artikel 42 
abgegebenen Interessenerklärungen 
veröffentlichen. Die Geschäftsordnungen 
der Organe des Kompetenzzentrums 
sollten öffentlich zugänglich gemacht 
werden.

Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 31 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31a) Es ist ratsam, dass sowohl das 
Kompetenzzentrum als auch die 
nationalen Koordinierungsstellen die 
internationalen Normen so weit wie 
möglich überwachen und befolgen, um 
die Entwicklung in Richtung globaler 
bewährter Verfahren zu fördern.

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 31 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31b) Die europäische 
Kompetenzgemeinschaft für 
Cybersicherheit kann Nutzen daraus 
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ziehen, dass sie die Vielfalt der 
Gesellschaft insgesamt vertritt, und sollte 
eine ausgewogene Vertretung der 
Geschlechter, der ethnischen Vielfalt und 
der Menschen mit Behinderungen 
erreichen.

Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 33 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(33a) Der Kommission sollte gemäß 
Artikel 290 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union die 
Befugnis übertragen werden, Rechtsakte 
hinsichtlich der Festlegung der 
Bestandteile der vertraglichen 
Vereinbarungen zwischen dem 
Kompetenzzentrum und den nationalen 
Koordinierungszentren und der 
Festlegung von Kriterien für die Prüfung 
und Akkreditierung von Einrichtungen 
als Mitglieder der 
Kompetenzgemeinschaft für 
Cybersicherheit zu erlassen. Es ist von 
besonderer Bedeutung, dass die 
Kommission im Zuge ihrer
Vorbereitungsarbeit angemessene 
Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt, die mit den 
Grundsätzen in Einklang stehen, die in 
der Interinstitutionellen Vereinbarung 
vom 13. April 2016 über bessere 
Rechtsetzung niedergelegt wurden. Um 
insbesondere für eine gleichberechtigte 
Beteiligung an der Vorbereitung 
delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten 
das Europäische Parlament und der Rat 
alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die 
Sachverständigen der Mitgliedstaaten, 
und ihre Sachverständigen haben 
systematisch Zugang zu den Sitzungen 
der Sachverständigengruppen der 
Kommission, die mit der Vorbereitung der 
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delegierten Rechtsakte befasst sind.

Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Das Kompetenzzentrum trägt zur 
Umsetzung der 
Cybersicherheitskomponente des mit der 
Verordnung (EU) XXX eingerichteten 
Programms „Digitales Europa“, 
insbesondere zu den Maßnahmen im 
Zusammenhang mit Artikel 6 der 
Verordnung (EU) XXX [Programm 
„Digitales Europa“] und des mit der 
Verordnung (EU) XXX eingerichteten 
Programms „Horizont Europa“ sowie 
insbesondere des Anhangs I Pfeiler II 
Abschnitt 2.2.6 des Beschlusses XXX über 
das Spezifische Programm zur 
Durchführung von Horizont Europa –
Rahmenprogramm für Forschung und 
Innovation [Ref.-Nummer des Spezifischen 
Programms] – bei.

(2) Das Kompetenzzentrum trägt zur 
Umsetzung der 
Cybersicherheitskomponente des mit der 
Verordnung (EU) XXX eingerichteten 
Programms „Digitales Europa“, 
insbesondere zu den Maßnahmen im 
Zusammenhang mit Artikel 6 der 
Verordnung (EU) XXX [Programm 
„Digitales Europa“], des mit der 
Verordnung (EU) XXX eingerichteten 
Programms „Horizont Europa“ sowie 
insbesondere des Anhangs I Pfeiler II 
Abschnitt 2.2.6 des Beschlusses XXX über 
das Spezifische Programm zur 
Durchführung von Horizont Europa –
Rahmenprogramm für Forschung und 
Innovation [Ref.-Nummer des Spezifischen 
Programms] und des mit der Verordnung 
(EU) XXX eingerichteten Europäischen 
Verteidigungsfonds bei.

Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) „Cybersicherheit“ den Schutz von
Netz- und Informationssystemen, deren 
Nutzern und sonstigen Personen vor 
Cyberbedrohungen;

(1) „Cybersicherheit“ alle Tätigkeiten, 
die notwendig sind, um Netz- und 
Informationssysteme, deren Nutzer und 
betroffene Personen vor 
Cyberbedrohungen zu schützen;

Änderungsantrag 26

Vorschlag für eine Verordnung
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Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) „Cybersicherheitsprodukte und -
lösungen“ IKT-Produkte, Dienste oder 
Prozesse, die dem besonderen Zweck 
dienen, Netz- und Informationssysteme, 
deren Nutzer und betroffene Personen vor 
Cyberbedrohungen zu schützen;

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)

Änderungsantrag 27

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) „Behörde“ eine Regierungsstelle 
oder andere Stelle der öffentlichen 
Verwaltung, einschließlich öffentlicher 
beratender Gremien, auf nationaler, 
regionaler oder lokaler Ebene oder eine 
natürliche oder juristische Person, die 
aufgrund innerstaatlichen Rechts Aufgaben 
oder bestimmte Pflichten der öffentlichen 
Verwaltung wahrnimmt;

(3) „Behörde“ eine Regierungsstelle 
oder andere Stelle der öffentlichen 
Verwaltung, einschließlich öffentlicher 
beratender Gremien, auf nationaler, 
regionaler oder lokaler Ebene oder eine 
natürliche oder juristische Person, die 
aufgrund des auf Unionsebene geltenden 
und des innerstaatlichen Rechts Aufgaben 
oder bestimmte Pflichten der öffentlichen 
Verwaltung wahrnimmt;

Änderungsantrag 28

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) „beteiligter Mitgliedstaat“ einen 
Mitgliedstaat, der freiwillig einen 
Finanzbeitrag zu den Verwaltungs- und 
Betriebskosten des Kompetenzzentrums 
leistet.

(4) „beitragender Mitgliedstaat“ einen 
Mitgliedstaat, der freiwillig einen 
Finanzbeitrag zu den Verwaltungs- und 
Betriebskosten des Kompetenzzentrums 
leistet.

Änderungsantrag 29

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe a
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) der Wahrung und 
Weiterentwicklung der technischen und 
industriellen Cybersicherheitskapazitäten, 
die zur Sicherung des digitalen 
Binnenmarkts der Union nötig sind;

a) der Wahrung und 
Weiterentwicklung der technischen, 
akademischen, forschungsbezogenen, 
gesellschaftlichen und industriellen 
Fähigkeiten und Kapazitäten im Bereich 
der Cybersicherheit, die zur Sicherung 
und zur Entwicklung des digitalen 
Binnenmarkts der Union und zur 
Förderung der Autonomie Europas im 
Digitalbereich nötig sind;

Änderungsantrag 30

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) der Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit der 
Cybersicherheitsbranche der Union und
der Verwandlung der Cybersicherheit in 
einen Wettbewerbsvorteil für andere 
Wirtschaftszweige der Union.

b) der Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit der 
Cybersicherheitsbranche der Union durch 
die Förderung der Nutzung von in der 
Union entwickelten 
Cybersicherheitsprodukten und -lösungen 
und damit die Verwandlung der 
Cybersicherheit in einen 
Wettbewerbsvorteil für andere 
Wirtschaftszweige der Union, wodurch sie 
solide Grundlagen erhält und als 
wichtiger Akteur für die Bekämpfung von 
Cyberangriffen positioniert wird.

Änderungsantrag 31

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ba) der Stärkung der Abwehrfähigkeit 
und der Zuverlässigkeit der 
Cybersicherheitsbranche der Union, der 
Infrastruktur der Netz- und 
Informationssysteme, des Internets sowie 
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der in der Union gebräuchlichen Hard-
und Software, wodurch das Vertrauen der 
Bürger, Verbraucher und Unternehmen 
in die digitale Welt gestärkt und damit zu 
den Zielen der Strategie für einen 
digitalen Binnenmarkt beigetragen wird;

Änderungsantrag 32

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe b b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

bb) der Sensibilisierung für 
Cybersicherheitsrisiken und damit 
verbundene gesellschaftliche und ethische 
Folgen und Bedenken in der Union;

Änderungsantrag 33

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe b c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

bc) der Unterstützung, Erleichterung 
und Beschleunigung von Normungs- und 
Zertifizierungsverfahren;

Änderungsantrag 34

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Erleichterung und Unterstützung 
der Koordinierung der Arbeiten des Netzes 
nationaler Koordinierungszentren (im 
Folgenden das „Netz“) gemäß Artikel 6 
und der Kompetenzgemeinschaft für 
Cybersicherheit gemäß Artikel 8;

(1) Erleichterung und Unterstützung 
der Koordinierung der Arbeiten des Netzes 
nationaler Koordinierungszentren (im 
Folgenden das „Netz“) gemäß Artikel 6 
und der Kompetenzgemeinschaft für 
Cybersicherheit (im Folgenden die 
„Gemeinschaft“) gemäß Artikel 8;
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Änderungsantrag 35

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Beitrag zur Umsetzung der 
Cybersicherheitskomponente des mit der 
Verordnung (EU) XXX26 eingerichteten 
Programms „Digitales Europa“, 
insbesondere zu den Maßnahmen im 
Zusammenhang mit Artikel 6 der 
Verordnung (EU) XXX [Programm 
„Digitales Europa“] und des mit der 
Verordnung (EU) XXX27 eingerichteten 
Programms „Horizont Europa“ sowie 
insbesondere des Anhangs I Pfeiler II 
Abschnitt 2.2.6 des Beschlusses XXX über 
das Spezifische Programm zur 
Durchführung von Horizont Europa –
Rahmenprogramm für Forschung und 
Innovation [Ref.-Nummer des Spezifischen 
Programms] und anderer 
Unionsprogramme, sofern in Rechtsakten 
der Union vorgesehen;

(2) Beitrag zur Umsetzung der 
Cybersicherheitskomponente des mit der 
Verordnung (EU) XXX26 eingerichteten 
Programms „Digitales Europa“, 
insbesondere zu den Maßnahmen im 
Zusammenhang mit Artikel 6 der 
Verordnung (EU) XXX [Programm 
„Digitales Europa“], des mit der 
Verordnung (EU) XXX27 eingerichteten 
Programms „Horizont Europa“ sowie 
insbesondere des Anhangs I Pfeiler II 
Abschnitt 2.2.6 des Beschlusses XXX über 
das Spezifische Programm zur 
Durchführung von Horizont Europa –
Rahmenprogramm für Forschung und 
Innovation [Ref.-Nummer des Spezifischen 
Programms], des durch die Verordnung 
(EU) XXX eingerichteten Europäischen 
Verteidigungsfonds und anderer 
Unionsprogramme, sofern in Rechtsakten 
der Union vorgesehen; 

__________________ __________________

26 [Vollständigen Titel und ABl.-Fundstelle 
einfügen]

26 [Vollständigen Titel und ABl.-Fundstelle 
einfügen]

27 [Vollständigen Titel und ABl.-Fundstelle 
einfügen]

27 [Vollständigen Titel und ABl.-Fundstelle 
einfügen]

Änderungsantrag 36

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 3 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Verbesserung der Kapazitäten, des 
Wissens und der Infrastrukturen im 
Bereich der Cybersicherheit, die der 
Industrie, dem öffentlichen Sektor und der 
Forschung zur Verfügung stehen, indem 
folgende Aufgaben wahrgenommen 

(3) Verbesserung der Abwehrfähigkeit, 
Kapazitäten, Fähigkeiten, des Wissens und 
der Infrastrukturen im Bereich der 
Cybersicherheit, die der Gesellschaft, der 
Industrie, dem öffentlichen Sektor und der 
Forschung zur Verfügung stehen, indem 
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werden: folgende Aufgaben unter 
Berücksichtigung der hochmoderner 
Cybersicherheitsinfrastrukturen in 
Industrie und Forschung und 
zugehöriger Dienste wahrgenommen 
werden:

Änderungsantrag 37

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 3 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) in Bezug auf die modernsten 
industriellen und 
Forschungsinfrastrukturen im Bereich 
der Cybersicherheit und zugehörige 
Dienste: Erwerb, Modernisierung, Betrieb 
und Bereitstellung solcher Infrastrukturen 
und zugehöriger Dienste für ein breites 
Spektrum von Nutzern aus der gesamten 
Union von der Industrie, darunter KMU, 
und dem öffentlichen Sektor bis zur 
Forschung und Wissenschaft;

a) Erwerb, Modernisierung, Betrieb 
und Bereitstellung solcher Infrastrukturen 
und zugehöriger Dienste in fairer, offener 
und transparenter Weise für ein breites 
Spektrum von Nutzern aus der gesamten 
Union von der Industrie, insbesondere
KMU, und dem öffentlichen Sektor bis zur 
Forschung und Wissenschaft;

Änderungsantrag 38

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 3 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) in Bezug auf die modernsten 
industriellen und 
Forschungsinfrastrukturen im Bereich 
der Cybersicherheit und zugehörige 
Dienste: Unterstützung – auch finanziell –
anderer Einrichtungen bei Erwerb, 
Modernisierung, Betrieb und Bereitstellung 
solcher Infrastrukturen und zugehöriger 
Dienste für ein breites Spektrum von 
Nutzern aus der gesamten Union von der 
Industrie, darunter KMU, und dem 
öffentlichen Sektor bis zur Forschung und 
Wissenschaft;

b) Unterstützung – auch finanziell –
anderer Einrichtungen bei Erwerb, 
Modernisierung, Betrieb und Bereitstellung 
solcher Infrastrukturen und zugehöriger 
Dienste für ein breites Spektrum von 
Nutzern aus der gesamten Union von der 
Industrie, insbesondere KMU, und dem 
öffentlichen Sektor bis zur Forschung und 
Wissenschaft;
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Änderungsantrag 39

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 3 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ba) Leistung finanzieller und 
technischer Unterstützung für im Bereich 
der Cybersicherheit tätige Start-up-
Unternehmen, KMU und 
Sachverständige, für Projekte im Bereich 
der freien und quelloffenen Software, die 
für gängige Infrastrukturen, Produkte 
und Verfahren genutzt werden, sowie für 
Projekte im Bereich der 
Bürgertechnologien;

Änderungsantrag 40

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 3 – Buchstabe b b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

bb) Durchführung von Prüfungen von 
für die Softwaresicherheit verwendeten 
Codes und Angebot von Verbesserungen 
bei freie und quelloffene Software 
verwendenden Projekten, die für gängige 
Infrastrukturen, Produkte und Verfahren 
genutzt werden;

Änderungsantrag 41

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 3 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) Bereitstellung von Fachwissen und 
technischer Unterstützung im Bereich der 
Cybersicherheit für Industrie und 
Behörden, insbesondere durch 
Unterstützung von Maßnahmen zur 

c) Erleichterung der gemeinsamen 
Nutzung von Fachwissen und technischer 
Unterstützung im Bereich der 
Cybersicherheit für insbesondere KMU, 
das herstellende Gewerbe, 
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Erleichterung des Zugangs zum 
Fachwissen, das im Netz und der 
Kompetenzgemeinschaft für 
Cybersicherheit verfügbar ist;

Zivilgesellschaft, Industrie und Behörden, 
Hochschulen und Forschungskreise, 
insbesondere durch Unterstützung von 
Maßnahmen zur Erleichterung des 
Zugangs zum Fachwissen, das im Netz und 
der Kompetenzgemeinschaft für 
Cybersicherheit verfügbar ist;

Änderungsantrag 42

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 3 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ca) Förderung der „eingebauten 
Sicherheit“ als Grundsatz bei der 
Entwicklung, der Wartung, dem Betrieb 
und der Modernisierung bzw. 
Aktualisierung von Infrastrukturen, 
Produkten und Dienstleistungen, 
insbesondere durch die Unterstützung 
hochmoderner, sicherer 
Entwicklungsmethoden, angemessener 
Sicherheitstests und 
Sicherheitsprüfungen.

Änderungsantrag 43

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 4 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Beitrag zur umfassenden 
Einführung modernster 
Cybersicherheitsprodukte und -lösungen in 
der gesamten Wirtschaft, indem folgende 
Aufgaben wahrgenommen werden:

(4) Beitrag zur umfassenden 
Einführung modernster und tragfähiger 
Cybersicherheitsprodukte und ‑lösungen in 
der gesamten Union und in allen 
Wirtschaftszweigen, indem folgende 
Aufgaben wahrgenommen werden:

Änderungsantrag 44

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 4 – Buchstabe a
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) Förderung der 
Cybersicherheitsforschung und -
entwicklung und Verbreitung von 
Cybersicherheitsprodukten und -lösungen 
der Union durch Behörden und 
Anwenderbranchen;

a) Förderung der 
Cybersicherheitsforschung und 
-entwicklung und Verbreitung von 
Cybersicherheitsprodukten und -lösungen 
der Union, darunter durch Behörden und 
die Branche;

Änderungsantrag 45

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 4 – Buchstabe a a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

aa) Unterstützung der 
Cybersicherheitsforschung im Bereich der 
Computerkriminalität;

Änderungsantrag 46

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 4 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) Unterstützung von Behörden, 
nachfragenden Branchen und anderen 
Nutzern bei der Einführung und Integration 
der neuesten Cybersicherheitslösungen;

b) Unterstützung von Behörden, 
nachfragenden Branchen und anderen 
Nutzern bei der Einführung und Integration 
gängiger, hochmoderner 
Cybersicherheitsprodukte und -lösungen;

Änderungsantrag 47

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 4 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) Unterstützung insbesondere der 
Behörden bei der Organisation oder 
Durchführung der öffentlichen 
Auftragsvergabe für modernste 
Cybersicherheitsprodukte und -lösungen 

c) Unterstützung insbesondere der 
Behörden bei der Organisation der 
öffentlichen Auftragsvergabe für 
modernste Cybersicherheitsprodukte und -
lösungen im Namen von Behörden, 
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im Namen von Behörden; darunter auch eine Unterstützung für 
eine umweltfreundliche, soziale und 
innovative Beschaffung im Sinne der 
Richtlinien 2014/24/EU und 2014/25/EU;

Änderungsantrag 48

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 4 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) Leistung finanzieller und 
technischer Unterstützung für Start-ups
und KMU im Bereich der Cybersicherheit, 
um potenzielle Märkte zu erschließen und 
Investitionen anzuziehen;

d) Leistung finanzieller und 
technischer Unterstützung für Start-up-
Unternehmen, Sachverständige und KMU 
im Bereich der Cybersicherheit, um 
potenzielle Märkte und 
Anwendungsmöglichkeiten zu erschließen 
und Investitionen anzuziehen;

Änderungsantrag 49

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 4 – Buchstabe d a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

da) Förderung der Einführung einer 
Cybersicherheitszertifizierung im Sinne 
des Rechtsakts zur Cybersicherheit.

Änderungsantrag 50

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 5 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Verbesserung des Verständnisses 
der Cybersicherheit und Beitrag zur 
Verringerung des Qualifikationsdefizits im 
Zusammenhang mit der Cybersicherheit in 
der Union, indem folgende Aufgaben 
wahrgenommen werden:

(5) Verbesserung des Verständnisses 
der Cybersicherheit, auch bei 
Einzelpersonen, Sensibilisierung für die 
Bedeutung der Cybersicherheit für die 
Abwehr und Bewältigung von 
Bedrohungen, Beitrag zur Verringerung 
des Qualifikationsdefizits, Erhöhung des 
Kompetenzniveaus in der Union im 
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Zusammenhang mit der Cybersicherheit 
und Aufbau solider Cyberkompetenzen, 
indem folgende Aufgaben wahrgenommen 
werden:

Änderungsantrag 51

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 5 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) Unterstützung der weiteren 
Entwicklung von 
Cybersicherheitskompetenzen, 
gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit 
den einschlägigen Agenturen und 
Einrichtungen der EU, einschließlich der 
ENISA;

a) Unterstützung der weiteren 
Entwicklung von Kompetenzen und 
Fertigkeiten im Bereich der 
Cybersicherheit; Förderung eines 
allgemein hohen Kenntnisstandes in 
Sachen Cybersicherheit; Beitrag zur 
Abwehrfähigkeit der Nutzer und 
Infrastrukturen in der Union in 
Abstimmung mit den einschlägigen 
Agenturen und Einrichtungen der EU, 
einschließlich der ENISA, insbesondere 
durch die Entwicklung von 
Schulungsprogrammen und 
Sensibilisierungskampagnen;

Änderungsantrag 52

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 6 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) finanzielle Unterstützung der 
Forschungsbemühungen im Bereich der 
Cybersicherheit auf der Grundlage einer
gemeinsamen, kontinuierlich bewerteten 
und verbesserten mehrjährigen 
strategischen Industrie-, Technologie- und 
Forschungsagenda;

a) finanzielle Unterstützung der 
Forschungsbemühungen im Bereich der 
Cybersicherheit auf der Grundlage eines
gemeinsamen, kontinuierlich bewerteten 
und verbesserten mehrjährigen 
strategischen Industrie-, Technologie- und 
Forschungsplans;

Änderungsantrag 53

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 6 – Buchstabe b
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) Förderung großer Forschungs- und 
Demonstrationsprojekte im Hinblick auf 
die nächste Generation der technischen 
Kapazitäten im Bereich der 
Cybersicherheit in Zusammenarbeit mit der 
Branche und dem Netz;

b) Förderung großer Forschungs- und 
Demonstrationsprojekte im Hinblick auf 
die nächste Generation der technischen 
Kapazitäten im Bereich der 
Cybersicherheit in Zusammenarbeit mit der 
Branche, dem Netz und der Gemeinschaft;

Änderungsantrag 54

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 6 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) Unterstützung von Forschung und 
Innovation für die Normung auf dem 
Gebiet der Cybersicherheitstechnik;

c) Unterstützung von Forschung und 
Innovation für eine Stärkung der Normung 
auf dem Gebiet der 
Cybersicherheitstechnik in enger 
Zusammenarbeit vor allem mit den 
europäischen Normungsorganisationen;

Änderungsantrag 55

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 6 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ca) Förderung der Entwicklung 
unabhängiger Cybersicherheitsprodukte 
und -lösungen in enger Zusammenarbeit 
mit der Branche, dem Netz und der 
Gemeinschaft;

Änderungsantrag 56

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 6 – Buchstabe c b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

cb) Entwicklung der erforderlichen 
Instrumente und Technologien zur 
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Bewältigung ständig neu auftretender 
Cybersicherheitsrisiken;

Änderungsantrag 57

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 7 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) Zusammenführung der 
Interessenträger zur Förderung von 
Synergien zwischen zivilen und 
militärischen Forschungstätigkeiten und 
Märkten im Bereich der Cybersicherheit;

c) Zusammenführung der 
Interessenträger zur Förderung von 
Synergien zwischen zivilen und 
militärischen Forschungstätigkeiten und 
Märkten im Bereich der Cybersicherheit; 
gegebenenfalls Abstimmung der 
Tätigkeiten mit den einschlägigen 
Agenturen und Einrichtungen der EU, 
darunter der ENISA;

Änderungsantrag 58

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 8 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) Beratung, Austausch von 
Fachwissen und Erleichterung der 
Zusammenarbeit zwischen den 
einschlägigen Beteiligten;

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)

Änderungsantrag 59

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 8 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) auf Antrag der Mitgliedstaaten 
Verwaltung multinationaler 
Cyberabwehrprojekte und damit Handeln 
als Projektmanager im Sinne der 
Verordnung (EU) XXX [Verordnung zur 
Einrichtung des Europäischen 

b) auf Antrag der Mitgliedstaaten 
Verwaltung multinationaler und 
grenzüberschreitender 
Cyberabwehrprojekte und damit Handeln 
als Projektmanager im Sinne der 
Verordnung (EU) XXX [Verordnung zur 
Einrichtung des Europäischen 
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Verteidigungsfonds]. Verteidigungsfonds].

Änderungsantrag 60

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 8 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ba) gegebenenfalls Beitrag zur 
Bewertung hinsichtlich der Grundrechte 
und ethischer Fragen im Zusammenhang 
mit der Cybersicherheitsforschung, die 
durch das Kompetenzzentrum finanziert 
wurde.

Änderungsantrag 61

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 8 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8a) Beitrag zu den Bemühungen der 
Union um eine verstärkte 
Zusammenarbeit im Bereich der 
Cybersicherheit durch

a) Förderung der Teilnahme des 
Netzes und der Gemeinschaft an 
internationalen Konferenzen;

b) Zusammenarbeit mit Drittländern 
und internationalen Organisationen 
innerhalb der einschlägigen Rahmen für 
internationale Zusammenarbeit.

Änderungsantrag 62

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Die Beziehungen zwischen dem 
Kompetenzzentrum und den nationalen 
Koordinierungszentren beruhen auf einer 

(5) Die Beziehungen zwischen dem 
Kompetenzzentrum und den nationalen 
Koordinierungszentren beruhen auf einer 
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vertraglichen Vereinbarung zwischen dem 
Kompetenzzentrum und den einzelnen 
nationalen Koordinierungszentren. Die 
Vereinbarung regelt die Beziehungen und 
die Aufgabenverteilung zwischen dem 
Kompetenzzentrum und den einzelnen 
nationalen Koordinierungszentren.

vertraglichen Vereinbarung zwischen dem 
Kompetenzzentrum und den einzelnen 
nationalen Koordinierungszentren. Die 
Vereinbarung umfasst dieselben 
allgemeinen Bedingungen, die für die 
Regeln gelten, die die Beziehungen und 
die Aufgabenverteilung zwischen dem 
Kompetenzzentrum und den einzelnen 
nationalen Koordinierungszentren
bestimmen, sowie Sonderbedingungen, 
die auf das jeweilige nationale 
Koordinierungszentrum zugeschnitten 
sind.

Änderungsantrag 63

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel -45 delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung der 
Bestandteile der in Absatz 5 genannten 
vertraglichen Vereinbarungen sowie ihres 
Formats zu erlassen.

Änderungsantrag 64

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) Unterstützung des 
Kompetenzzentrums bei der Erreichung 
seiner Ziele und insbesondere bei der 
Koordinierung der 
Kompetenzgemeinschaft für 
Cybersicherheit;

a) Unterstützung des 
Kompetenzzentrums bei der Erreichung 
seiner Ziele und insbesondere bei der 
Einrichtung und Koordinierung der 
Kompetenzgemeinschaft für 
Cybersicherheit;

Änderungsantrag 65

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1 – Buchstabe b
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) Erleichterung der Beteiligung der 
Branche und anderer Akteure auf der 
Ebene der Mitgliedstaaten an 
grenzübergreifenden Projekten;

b) Förderung, Unterstützung und 
Erleichterung der Beteiligung der 
Zivilgesellschaft, von 
Verbraucherverbänden, Hochschulen und 
Forschern, der Branche, insbesondere von 
Start-up-Unternehmen und KMU, und 
sonstiger Akteure auf der Ebene der 
Mitgliedstaaten an grenzübergreifenden 
Projekten;

Änderungsantrag 66

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ba) Setzen von Anreizen für 
grenzübergreifende Projekte, 
insbesondere für KMU;

Änderungsantrag 67

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) Beitrag zur Bestimmung und 
Bewältigung sektorspezifischer 
Herausforderungen im Bereich der 
Cybersicherheit, gemeinsam mit dem 
Kompetenzzentrum;

c) Beitrag zur Bestimmung und 
Bewältigung sektorspezifischer 
Herausforderungen im Bereich der 
Cybersicherheit, gemeinsam mit dem 
Kompetenzzentrum, wozu auch 
Cyberspionage gehört;

Änderungsantrag 68

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1 – Buchstabe c a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ca) enge Zusammenarbeit mit 
nationalen Normungsorganisationen, um 
die Übernahme bestehender Normen 
sicherzustellen und alle einschlägigen 
Interessenträger, insbesondere KMU, an 
der Festlegung neuer Normen zu 
beteiligen;

Änderungsantrag 69

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

e) Bemühung um die Schaffung von 
Synergien mit einschlägigen Tätigkeiten 
auf nationaler und regionaler Ebene;

e) Bemühung um die Schaffung von 
Synergien mit einschlägigen Tätigkeiten 
auf nationaler, regionaler und lokaler
Ebene, um die Union sicher zu machen;

Änderungsantrag 70

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1 – Buchstabe f a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

fa) Förderung und Verbreitung eines 
gemeinsamen Mindestlehrplans zum 
Thema Cybersicherheit in 
Zusammenarbeit mit den einschlägigen 
Stellen in den Mitgliedstaaten;

Änderungsantrag 71

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1 – Buchstabe g

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

g) Förderung und Verbreitung der 
einschlägigen Ergebnisse der Arbeiten des 
Netzes, der Kompetenzgemeinschaft für 

g) Förderung und Verbreitung der 
einschlägigen Ergebnisse der Arbeiten des 
Netzes, der Kompetenzgemeinschaft für 



AD\1175316DE.docx 35/53 PE630.409v02-00

DE

Cybersicherheit und des 
Kompetenzzentrums auf nationaler oder 
regionaler Ebene;

Cybersicherheit und des 
Kompetenzzentrums auf nationaler, 
regionaler und lokaler Ebene;

Änderungsantrag 72

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1 – Buchstabe h

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

h) Prüfung der Anträge von 
Einrichtungen, die in demselben 
Mitgliedstaat wie das 
Koordinierungszentrum niedergelassen 
sind, auf Aufnahme in die 
Kompetenzgemeinschaft für 
Cybersicherheit.

h) Prüfung der Anträge von 
Einrichtungen und natürlichen Personen, 
die in demselben Mitgliedstaat wie das 
Koordinierungszentrum niedergelassen 
sind, auf Aufnahme in die 
Kompetenzgemeinschaft für 
Cybersicherheit.

Änderungsantrag 73

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1 – Buchstabe h a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ha) Förderung von 
Sensibilisierungskampagnen, die sich 
insbesondere an KMU richten, und 
Bereitstellung der erforderlichen 
Kompetenzen und Lösungen im Bereich 
der Cybersicherheit gemeinsam mit dem 
Kompetenzzentrum;

Änderungsantrag 74

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Kompetenzgemeinschaft für 
Cybersicherheit leistet einen Beitrag zu 
dem in Artikel 3 festgelegten Auftrag des 
Kompetenzzentrums und fördert und 
verbreitet Fachwissen auf dem Gebiet der 

(1) Die Kompetenzgemeinschaft für
Cybersicherheit leistet einen Beitrag zu 
dem in Artikel 3 festgelegten Auftrag des 
Kompetenzzentrums und fördert und 
verbreitet Fachwissen auf dem Gebiet der 
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Cybersicherheit in der gesamten Union. Cybersicherheit in der gesamten Union
und bietet technisches Fachwissen.

Änderungsantrag 75

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Kompetenzgemeinschaft für 
Cybersicherheit besteht aus industriellen, 
akademischen und gemeinnützigen
Forschungseinrichtungen und Verbänden
sowie öffentlichen und anderen
Einrichtungen, die sich mit betrieblichen 
und technischen Fragen befassen. Sie 
bringt die wichtigsten Interessenträger im 
Hinblick auf die technischen und 
industriellen Kapazitäten im Bereich der 
Cybersicherheit in der Union zusammen. 
Sie bezieht die nationalen 
Koordinierungszentren sowie die Organe 
und Einrichtungen der Union, die über 
einschlägiges Fachwissen verfügen, in ihre 
Arbeiten ein.

(2) In der Kompetenzgemeinschaft für 
Cybersicherheit sind die Zivilgesellschaft, 
die Branche, einschließlich KMU, die 
europäischen Normungsorganisationen, 
Nutzerorganisationen, akademische und 
gemeinnützige Forschungseinrichtungen 
und Verbände, die auf der Ebene der 
Mitgliedstaaten oder der Union tätig sind,
sowie öffentliche und andere
Einrichtungen oder natürliche Personen, 
die sich mit betrieblichen und technischen 
Fragen befassen, vertreten. Sie bringt die 
wichtigsten Interessenträger im Hinblick 
auf die technischen, industriellen, 
gesellschaftlichen, akademischen und 
forschungsbezogenen Kapazitäten und 
Fähigkeiten im Bereich der 
Cybersicherheit in der Union zusammen. 
Sie bezieht die nationalen 
Koordinierungszentren sowie die Organe 
und Einrichtungen der Union, die über 
einschlägiges Fachwissen verfügen, in ihre 
Arbeiten ein.

Änderungsantrag 76

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Sämtliche Infrastrukturen, 
Einrichtungen, Mittel und Ressourcen, 
die im Rahmen des Kompetenzzentrums 
finanziert werden, müssen sich im Gebiet 
der Mitgliedstaaten befinden.
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Änderungsantrag 77

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Das Kompetenzzentrum 
akkreditiert Einrichtungen, die nach 
nationalem Recht eingerichtet sind, als 
Mitglieder der Kompetenzgemeinschaft für 
Cybersicherheit, nachdem das nationale 
Koordinierungszentrum des Mitgliedstaats, 
in dem die Einrichtung niedergelassen ist, 
geprüft hat, ob diese Einrichtung die in 
Absatz 3 genannten Kriterien erfüllt. Eine 
Akkreditierung gilt unbefristet, kann 
jedoch vom Kompetenzzentrum jederzeit 
widerrufen werden, wenn es oder die 
zuständige nationale Koordinierungsstelle 
der Auffassung ist, dass die Einrichtung die 
in Absatz 3 genannten Kriterien nicht 
erfüllt oder unter die einschlägigen 
Bestimmungen des Artikels 136 der 
Verordnung XXX [neue 
Haushaltsordnung] fällt.

(4) Das Kompetenzzentrum 
akkreditiert Einrichtungen im Sinne von 
Absatz 3 als Mitglieder der 
Kompetenzgemeinschaft für 
Cybersicherheit, nachdem das nationale 
Koordinierungszentrum des Mitgliedstaats, 
in dem die Einrichtung niedergelassen ist, 
geprüft hat, ob diese Einrichtung die in 
Absatz 3 genannten Kriterien erfüllt. Eine 
Akkreditierung gilt unbefristet, kann 
jedoch vom Kompetenzzentrum jederzeit 
widerrufen werden, wenn es oder die 
zuständige nationale Koordinierungsstelle 
der Auffassung ist, dass die Einrichtung die 
in Absatz 3 genannten Kriterien nicht 
erfüllt oder unter die einschlägigen 
Bestimmungen des Artikels 136 der 
Verordnung XXX [neue 
Haushaltsordnung] fällt.

Änderungsantrag 78

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4a) Die nationalen 
Koordinierungszentren der 
Mitgliedstaaten streben eine ausgewogene 
Vertretung der Interessenträger, darunter 
auch der KMU, in der Gemeinschaft an 
und unterstützen aktiv die Beteiligung von 
unterrepräsentierten Kategorien von 
Interessenträgern.
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Änderungsantrag 79

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 4 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4b) Die Kommission erlässt gemäß 
Artikel -45 in Bezug auf die Festlegung 
der in Absatz 3 genannten Kriterien und 
der Verfahren für die Bewertung und 
Akkreditierung von Einrichtungen, die 
diesen Kriterien genügen, delegierte 
Rechtsakte.

Änderungsantrag 80

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 1 – Nummer 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5a. legen den Mitgliedern der 
Gemeinschaft, bei denen es sich um 
Hersteller und Dienstleister handelt, 
nahe, ihre Produkte und Dienste mithilfe 
von gemäß dem Rechtsakt zur 
Cybersicherheit eingerichteten 
Zertifizierungssystemen zu zertifizieren.

Änderungsantrag 81

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Diese Zusammenarbeit findet im 
Rahmen von Arbeitsvereinbarungen statt. 
Diese Vereinbarungen bedürfen der 
vorherigen Zustimmung der Kommission.

(2) Diese Zusammenarbeit findet im 
Rahmen von Arbeitsvereinbarungen statt, 
die zwischen dem Kompetenzzentrum und 
dem jeweiligen Organ, der jeweiligen 
Einrichtung oder sonstigen Stelle der 
Union getroffen wurden. Diese 
Vereinbarungen werden vom 
Verwaltungsrat nach Zustimmung der 
Kommission angenommen.
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Änderungsantrag 82

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Der Verwaltungsrat besteht aus je 
einem Vertreter pro Mitgliedstaat und fünf 
Kommissionsvertretern, die im Namen der 
Union handeln.

(1) Der Verwaltungsrat besteht aus je 
einem Vertreter pro Mitgliedstaat und fünf 
Kommissionsvertretern, die im Namen der 
Union handeln. Außerdem gehört dem 
Verwaltungsrat ein vom Europäischen 
Parlament benannter Vertreter ohne 
Stimmrecht an.

Änderungsantrag 83

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die Mitglieder des 
Verwaltungsrats und ihre Stellvertreter 
werden aufgrund ihrer technischen 
Sachkenntnis sowie ihrer einschlägigen 
Management-, Verwaltungs- und 
Haushaltsführungskompetenzen ernannt. 
Die Kommission und die Mitgliedstaaten 
bemühen sich, die Fluktuation bei ihren 
Vertretern im Verwaltungsrat gering zu 
halten, um die Kontinuität der Arbeit des 
Verwaltungsrats sicherzustellen. Die 
Kommission und die Mitgliedstaaten 
setzen sich für eine ausgewogene 
Vertretung von Frauen und Männern im 
Verwaltungsrat ein.

(3) Die Mitglieder des Verwaltungsrats 
und ihre Stellvertreter werden aufgrund ihrer 
Sachkenntnis im Bereich der 
Cybersicherheitstechnik oder ‑forschung
sowie ihrer einschlägigen Management-, 
Verwaltungs- und 
Haushaltsführungskompetenzen ernannt. Die 
Kommission und die Mitgliedstaaten 
bemühen sich, die Fluktuation bei ihren 
Vertretern im Verwaltungsrat gering zu 
halten, um die Kontinuität der Arbeit des 
Verwaltungsrats sicherzustellen. Die 
Kommission und die Mitgliedstaaten stellen
eine ausgewogene Vertretung von Frauen 
und Männern im Verwaltungsrat sicher.

Änderungsantrag 84

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Die Kommission kann Beobachter 
einladen, die gegebenenfalls an den 

(6) Der Verwaltungsrat kann 
Beobachter einladen, die gegebenenfalls an 
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Sitzungen des Verwaltungsrats teilnehmen, 
darunter Vertreter der einschlägigen
Einrichtungen, Ämter, Agenturen und 
sonstigen Stellen der Union.

den Sitzungen des Verwaltungsrats 
teilnehmen, darunter Vertreter des 
wissenschaftlich-technischen Beirats und 
anderer einschlägiger Einrichtungen, 
Ämter, Agenturen und sonstigen Stellen 
der Union, damit Fachwissen eingebracht 
wird und stärkere Verbindungen zur 
Branche und zur Forschung aufgebaut 
werden.

Änderungsantrag 85

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7a) Der Vorsitzende des 
wissenschaftlich-technischen Beirats 
kann als Beobachter ohne Stimmrecht an 
den Sitzungen des Verwaltungsrats 
teilnehmen, sofern diese Sitzungen die in 
Artikel 20 genannten Aufgaben des 
wissenschaftlich-technische Beirats 
betreffen.

Änderungsantrag 86

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 16 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Der Exekutivdirektor ist eine 
Person mit Fachwissen und hohem 
Ansehen auf den Gebieten, auf denen das 
Kompetenzzentrum tätig ist.

(1) Der Exekutivdirektor ist eine 
versierte Person mit fachlicher Kompetenz
auf den Gebieten, auf denen das 
Kompetenzzentrum tätig ist.

Änderungsantrag 87

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 16 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Der Exekutivdirektor wird vom (3) Der Exekutivdirektor wird vom 
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Verwaltungsrat aus einer Liste von 
Bewerbern ernannt, die die Kommission 
im Anschluss an ein offenes und 
transparentes Auswahlverfahren 
vorschlägt.

Verwaltungsrat aus einer Liste von 
Bewerbern ernannt, die die Kommission 
im Anschluss an ein offenes, transparentes
und diskriminierungsfreies
Auswahlverfahren vorschlägt, wobei der 
Gleichstellung der Geschlechter 
Rechnung zu tragen ist.

Änderungsantrag 88

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 16 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Die Amtszeit des Exekutivdirektors 
beträgt vier Jahre. Zum Ende dieses 
Zeitraums nimmt die Kommission eine 
Bewertung vor, bei der die Leistung des 
Exekutivdirektors und die künftigen 
Aufgaben und Herausforderungen des 
Kompetenzzentrums berücksichtigt 
werden.

(5) Die Amtszeit des Exekutivdirektors 
beträgt fünf Jahre. Zum Ende dieses 
Zeitraums nimmt die Kommission eine 
Bewertung vor, bei der die Leistung des 
Exekutivdirektors und die künftigen 
Aufgaben und Herausforderungen des 
Kompetenzzentrums berücksichtigt 
werden.

Änderungsantrag 89

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 16 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Der Verwaltungsrat kann auf 
Vorschlag der Kommission unter 
Berücksichtigung der Bewertung nach 
Absatz 5 die Amtszeit des 
Exekutivdirektors einmal um höchstens 
vier Jahre verlängern.

(6) Der Verwaltungsrat kann auf 
Vorschlag der Kommission unter 
Berücksichtigung der Bewertung nach 
Absatz 5 die Amtszeit des 
Exekutivdirektors einmal um höchstens
fünf Jahre verlängern.

Änderungsantrag 90

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 17 – Absatz 2 – Buchstabe h

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

h) Ausarbeitung eines Aktionsplans h) Ausarbeitung eines Aktionsplans 
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mit Folgemaßnahmen zu den 
Schlussfolgerungen aus den nachträglichen 
Bewertungen und alle zwei Jahre 
Berichterstattung an die Kommission über 
die erzielten Fortschritte;

mit Folgemaßnahmen zu den 
Schlussfolgerungen aus den nachträglichen 
Bewertungen und alle zwei Jahre 
Berichterstattung an das Europäische 
Parlament und die Kommission über die 
erzielten Fortschritte;

Änderungsantrag 91

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 17 – Absatz 2 – Buchstabe s

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

s) Ausarbeitung eines Aktionsplans 
mit Folgemaßnahmen zu den 
Schlussfolgerungen interner oder externer 
Prüfberichte sowie der Untersuchungen 
des Europäischen Amtes für 
Betrugsbekämpfung (OLAF) und alle 
zwei Jahre Berichterstattung über die 
erzielten Fortschritte an die Kommission 
sowie regelmäßig an den Verwaltungsrat;

s) Ausarbeitung eines Aktionsplans mit 
Folgemaßnahmen zu den 
Schlussfolgerungen interner oder externer 
Prüfberichte sowie der Untersuchungen des 
Europäischen Amtes für 
Betrugsbekämpfung (OLAF) und alle zwei 
Jahre Berichterstattung über die erzielten 
Fortschritte an das Europäische Parlament 
und die Kommission sowie regelmäßig an 
den Verwaltungsrat;

Änderungsantrag 92

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 18 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Der wissenschaftlich-technische 
Beirat besteht aus höchstens 16
Mitgliedern. Die Mitglieder werden vom 
Verwaltungsrat aus dem Kreis der 
Vertreter der Einrichtungen in der 
Kompetenzgemeinschaft für 
Cybersicherheit ernannt.

(1) Der wissenschaftlich-technische 
Beirat besteht aus höchstens 25
Mitgliedern. Die Mitglieder werden vom 
Verwaltungsrat mithilfe eines offenen, 
transparenten und diskriminierungsfreien 
Verfahrens aus dem Kreis der Vertreter 
der Einrichtungen in der 
Kompetenzgemeinschaft für 
Cybersicherheit ernannt.

Änderungsantrag 93

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 18 – Absatz 1 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Mit Blick auf die Mitglieder des 
wissenschaftlich-technischen Beirats ist 
für Ausgewogenheit und eine 
angemessene Vertretung der Branche, 
insbesondere von KMU, sowie von 
Hochschulkreisen und der 
Zivilgesellschaft, darunter 
Verbraucherverbände, zu sorgen.

Änderungsantrag 94

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 18 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Mitglieder des 
wissenschaftlich-technischen Beirats 
verfügen über Fachwissen in der 
Forschung, industriellen Entwicklung, 
gewerblichen Dienstleistungen oder deren 
Einführung im Bereich der 
Cybersicherheit. Die Anforderungen in 
Bezug auf solches Fachwissen werden 
vom Verwaltungsrat genauer festgelegt.

(2) Die Mitglieder des 
wissenschaftlich-technischen Beirats 
verfügen über Fachwissen im Bereich der 
Cybersicherheit in mindestens einem der 
folgenden Gebiete:

a) Forschung,

b) industrielle Entwicklung,

c) Schulung und Bildung.

Änderungsantrag 95

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 18 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die Amtszeit der Mitglieder des 
wissenschaftlich-technischen Beirats 
beträgt drei Jahre. Sie kann verlängert 
werden.

(4) Die Amtszeit der Mitglieder des 
wissenschaftlich-technischen Beirats 
beträgt vier Jahre. Sie kann verlängert 
werden.
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Änderungsantrag 96

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 18 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Vertreter der Kommission und der 
Agentur der Europäischen Union für Netz-
und Informationssicherheit können sich an 
den Arbeiten des wissenschaftlich-
technischen Beirats beteiligen und diese 
unterstützen.

(5) Vertreter der Kommission und der 
Agentur der Europäischen Union für Netz-
und Informationssicherheit beteiligen sich 
an den Arbeiten des wissenschaftlich-
technischen Beirats und unterstützen diese.

Änderungsantrag 97

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 19 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Der wissenschaftlich-technische 
Beirat tritt mindestens zweimal im Jahr 
zusammen.

(1) Der wissenschaftlich-technische 
Beirat tritt mindestens dreimal im Jahr 
zusammen.

Änderungsantrag 98

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 20 – Absatz 1 – Nummer 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. berät den Verwaltungsrat zur 
Einsetzung von Arbeitsgruppen zu 
bestimmten Fragen, die für die Arbeit des 
Kompetenzzentrums von Bedeutung sind, 
wobei die Gesamtkoordinierung durch 
eines oder mehrere Mitglieder des 
wissenschaftlich-technischen Beirats 
erfolgt, und ernennt die Teilnehmer;

Änderungsantrag 99

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 20 – Absatz 1 – Nummer 1 b (neu)



AD\1175316DE.docx 45/53 PE630.409v02-00

DE

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1b. legt dem Exekutivdirektor und 
dem Verwaltungsrat einen Entwurf für 
eine mittel- bis langfristige Agenda zur 
Cybersicherheitstechnik vor;

Änderungsantrag 100

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 20 – Absatz 1 – Nummer 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. fördert die Zusammenarbeit unter 
Nutzung vergangener oder gegenwärtiger 
Initiativen in der EU auf dem Gebiet der 
Cybersicherheit, an denen mehrere 
Interessenträger beteiligt sind;

Änderungsantrag 101

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 21 – Absatz 1 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ba) einem Betrag aus dem 
Europäischen Verteidigungsfonds für 
Maßnahmen und Verwaltungskosten im 
Zusammenhang mit der Verteidigung.

Änderungsantrag 102

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 21 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Der Finanzbeitrag der Union deckt
nicht die in Artikel 4 Absatz 8 Buchstabe b 
genannten Aufgaben.

(4) Der Europäische 
Verteidigungsfonds deckt die in Artikel 4 
Absatz 8 Buchstabe b genannten 
Aufgaben.
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Änderungsantrag 103

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 22 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die Kommission kann den 
Finanzbeitrag der Union zum 
Kompetenzzentrum aufkündigen, 
anteilsmäßig kürzen oder aussetzen, wenn 
die beteiligten Mitgliedstaaten die in 
Absatz 1 genannten Beiträge nicht, nur 
teilweise oder verspätet leisten.

entfällt

Änderungsantrag 104

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 23 – Absatz 8 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8a) Das Kompetenzzentrum arbeitet 
eng mit sonstigen Organen, 
Einrichtungen oder Agenturen der Union 
zusammen, insbesondere mit der ENISA 
und anderen einschlägigen Stellen.

Änderungsantrag 105

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 35 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Das Kompetenzzentrum stellt 
sicher, dass die Öffentlichkeit sowie 
interessierte Kreise angemessene, 
objektive, zuverlässige und leicht 
zugängliche Informationen, insbesondere 
über seine eigenen Arbeitsergebnisse, 
erhalten. Ferner veröffentlicht es die nach 
Artikel 41 abgegebenen 
Interessenerklärungen.

(2) Das Kompetenzzentrum stellt 
sicher, dass die Öffentlichkeit sowie 
interessierte Kreise umfassende, 
angemessene, objektive, zuverlässige und 
leicht zugängliche Informationen, 
insbesondere über die Arbeitsergebnisse 
des Kompetenzzentrums, des Netzes, des 
wissenschaftlich-technischen Beirats und 
der Gemeinschaft, erhalten. Ferner 
veröffentlicht es die nach Artikel 42
abgegebenen Interessenerklärungen.



AD\1175316DE.docx 47/53 PE630.409v02-00

DE

Begründung

Verweis auf Artikel 41 in Absprache mit der Kommission in Verweis auf Artikel 42 geändert.

Änderungsantrag 106

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 35 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Das Kompetenzzentrum stellt der 
Öffentlichkeit und interessierten Kreisen 
eine Liste der Mitglieder der 
Kompetenzgemeinschaft für 
Cybersicherheit zur Verfügung und 
veröffentlicht die von ihnen gemäß
Artikel 42 abgegebenen 
Interessenerklärungen.

Änderungsantrag 107

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 38 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die in Absatz 2 genannte 
Bewertung umfasst ebenfalls eine 
Bewertung der vom Kompetenzzentrum 
erzielten Ergebnisse im Hinblick auf die 
Ziele, den Auftrag und die Aufgaben des 
Zentrums. Ist die Kommission der Ansicht, 
dass das Fortbestehen des 
Kompetenzzentrums vor dem Hintergrund 
der Ziele, des Auftrags und der Aufgaben, 
die dem Kompetenzzentrum übertragen 
wurden, gerechtfertigt ist, kann sie 
vorschlagen, dass die in Artikel 46 
festgelegte Bestehensdauer des 
Kompetenzzentrums verlängert wird.

(3) Die in Absatz 2 genannte 
Bewertung umfasst ebenfalls eine 
Bewertung der vom Kompetenzzentrum 
erzielten Ergebnisse im Hinblick auf die 
Ziele, den Auftrag und die Aufgaben des 
Zentrums sowie eine Bewertung der 
Wirksamkeit und Effizienz, die das 
Kompetenzzentrum bei der 
Verwirklichung dieser Ziele gezeigt hat. 
Ist die Kommission der Ansicht, dass das 
Fortbestehen des Kompetenzzentrums vor 
dem Hintergrund der Ziele, des Auftrags 
und der Aufgaben, die dem 
Kompetenzzentrum übertragen wurden, 
gerechtfertigt ist, kann sie vorschlagen, 
dass die in Artikel 46 festgelegte 
Bestehensdauer des Kompetenzzentrums 
verlängert wird.
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Änderungsantrag 108

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 42 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Der Verwaltungsrat des 
Kompetenzzentrums nimmt in Bezug auf 
dessen Mitglieder, dessen Gremien und 
Personal Regeln zur Vermeidung von 
Interessenkonflikten und Regeln für den 
Umgang mit solchen Konflikten an. In 
diesen Regeln sind Bestimmungen 
vorzusehen, durch die im Einklang mit der 
Verordnung XXX [neue 
Haushaltsordnung] Interessenkonflikte bei 
den Vertretern der Mitglieder, die einen 
Sitz im Verwaltungsrat sowie im 
wissenschaftlich-technischen Beirat haben, 
vermieden werden.

Der Verwaltungsrat des 
Kompetenzzentrums nimmt in Bezug auf 
dessen Mitglieder, dessen Gremien und 
Personal, darunter auch der 
Exekutivdirektor, Regeln zur Vermeidung 
von Interessenkonflikten und Regeln für 
den Umgang mit solchen Konflikten an. In 
diesen Regeln sind Bestimmungen 
vorzusehen, durch die im Einklang mit der 
Verordnung XXX [neue 
Haushaltsordnung] Interessenkonflikte bei 
den Vertretern der Mitglieder, die einen 
Sitz im Verwaltungsrat sowie im 
wissenschaftlich-technischen Beirat haben, 
vermieden werden.

Änderungsantrag 109

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 42 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, 
dass Interessenkonflikte mit Blick auf die 
nationalen Koordinierungszentren 
vermieden bzw. ermittelt und beseitigt 
werden.

Änderungsantrag 110

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 44 – Absatz -1 (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(-1) Der Sitzmitgliedstaat gewährleistet 
die bestmöglichen Voraussetzungen für 
das reibungslose Funktionieren des 
Kompetenzzentrums, einschließlich eines 
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einziges Standortes, der Erreichbarkeit 
des Ortes, des Vorhandenseins adäquater 
Bildungseinrichtungen für die Kinder der 
Mitglieder des Personals und eines 
angemessenen Zugangs zu Arbeitsmarkt, 
sozialer Sicherheit und medizinischer 
Versorgung für Kinder und Partner.

Änderungsantrag 111

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 44 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zwischen dem Kompetenzzentrum und 
dem Mitgliedstaat [Belgien], in dem es 
seinen Sitz hat, kann eine 
Verwaltungsvereinbarung über die 
Vorrechte und Befreiungen und die 
sonstige Unterstützung des 
Kompetenzzentrums seitens dieses 
Mitgliedstaats geschlossen werden.

Zwischen dem Kompetenzzentrum und 
dem Mitgliedstaat [Belgien], in dem es 
seinen Sitz hat, wird eine 
Verwaltungsvereinbarung über die 
Vorrechte und Befreiungen und die 
sonstige Unterstützung des 
Kompetenzzentrums seitens dieses 
Mitgliedstaats geschlossen.

Änderungsantrag 112

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 44 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 44a

Ausübung der Befugnisübertragung

(1) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte wird der 
Kommission unter den in diesem Artikel 
festgelegten Bedingungen übertragen.

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 6 
Absatz 5a und Artikel 8 Absatz 4b wird 
der Kommission für einen unbestimmten 
Zeitraum ab [Datum des Inkrafttretens 
dieser Verordnung] übertragen.

(3) Die Befugnisübertragung gemäß 
Artikel 6 Absatz 5a und Artikel 8 
Absatz 4b kann vom Europäischen 
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Parlament oder vom Rat jederzeit 
widerrufen werden. Der Beschluss über 
den Widerruf beendet die Übertragung 
der in diesem Beschluss angegebenen 
Befugnis. Er wird am Tag nach seiner 
Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf 
angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. 
Die Gültigkeit von delegierten 
Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, 
wird von dem Beschluss über den 
Widerruf nicht berührt.

(4) Vor dem Erlass eines delegierten 
Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten 
benannten Sachverständigen im Einklang 
mit den in der Interinstitutionellen 
Vereinbarung vom 13. April 2016 über 
bessere Rechtsetzung enthaltenen 
Grundsätzen.

(5) Sobald die Kommission einen 
delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 
sie ihn gleichzeitig dem Europäischen 
Parlament und dem Rat.

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 6 Absatz 5a und Artikel 8 
Absatz 4b erlassen wurde, tritt nur in 
Kraft, wenn weder das Europäische 
Parlament noch der Rat innerhalb einer 
Frist von zwei Monaten nach 
Übermittlung dieses Rechtsakts an das 
Europäische Parlament und den Rat 
Einwände erhoben haben oder wenn vor 
Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der 
Kommission mitgeteilt haben, dass sie 
keine Einwände erheben werden. Auf 
Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert.

(Dieser Artikel ist Teil von Kapitel VII.)
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